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Eisenbahnverkehr

5///eZte /«/• £ï«ze/rme/î

ß///e//e e/n/àc/ier F<a/irr, gültig 1 Tag bis 36 km, 2 Tage ab 37 km.
ß/7/ette y»r ///«- wwtf RucA/a/ir/, gültig 1 Tag bis 36 km, 1 Monat ab

37 km, 0-20% Ermässigung.

für bestimmte Rundreisen, mit oder ohne Einbe-
zug von Wanderstrecken, gültig 1 Tag oder 1 Monat, bis zu 20%
Ermässigung.

Ä///<?/te /wr G/M/^en/me«

FamiA'enrmen. Auf Grund eines besonderen Ausweises, der an den
Bahnschaltern erhältlich ist, wird eine Fahrvergünstigung in dem
Sinne gewährt, dass eine geringere Anzahl Billette zu lösen ist, als
für die an der Reise teilnehmenden Personen normalerweise er-
forderlich wäre.

Gese//scAa//e/j. Stark verbilligte Billette für beliebige Reisendengrup-
pen von wenigstens 6 Personen, gültig 10 Tage für einfache Fahr-
ten und 1 Monat für Hin- und Rückfahrten sowie Rundfahrten.
Möglichkeit zur Einzelhin- oder -rückreise. Es können auch
Schiffs- und Autostrecken einbezogen werden.

ScAw/en wnb von JugenbAcAe/i. Mindestbeteiligung 5 Schü-
1er oder Jugendliche und 1 Lehrer oder Leiter.

S7reckena6o«nemen/e. Diese Abonnemente werden für unbe-
schränkte oder gelegentliche Fahrten zwischen zwei bestimmten
Stationen ausgegeben. Auskunft hierüber erteilen die Bahnstatio-
nen.

Genera/afconrte/nenf. Das Generalabonnement berechtigt in der be-
treffenden Klasse zu beliebigen Fahrten auf den Strecken der SBB
und zahlreicher konzessionierter Bahn- und Schiffahrtsunterneh-
mungen (über 5000 km). Auf den Linien der meisten übrigen
Transportunternehmungen sowie auf den Postautostrecken (wei-
tere 10000 km) gilt es überdies zum Bezug einer unbeschränkten
Anzahl gewöhnlicher Billette beliebiger Klasse zum halben Preis.
Das Generalabonnement wird als Jahresabonnement (Barzah-
lung) oder als Ratenabonnement (monatliche Zahlung) ausgege-
ben.
Inhaber von Generalabonnementen können zudem das äusserst
günstige Generalabonnement für Tram und Bus beziehen, das in
22 Städten gültig ist.
Ehegatten von Generalabonnements-Inhabern erhalten 3- und
12monatige '/2-Preis-Abonnemente zum halben Preis.

Das '/2-Preis-Abonnement berechtigt zum Be-

zug einer unbeschränkten Anzahl gewöhnlicher Billette beliebiger
Klasse zum halben Preis für Strecken der SBB und der meisten
konzessionierten Transportunternehmungen sowie für die Postau-
tolinien (über 15 000 km). Es wird mit einer Geltungsdauer von
15 Tagen sowie von 1, 3 oder 12 Monaten abgegeben.
Damen über 62 Jahre und Herren über 65 Jahre sowie Invalide,
die Anspruch auf eine laufende Rente oder eine Hilflosenentschä-

digung der Eidgenössischen Invalidenversicherung haben, erhal-
ten ein 12monatiges '/2-Preis-Abonnement zu stark ermässigtem
Preis.
Jugendliche von 16-26 Jahren können 1- und 12monatige Vi-Preis-
Abonnemente zu ermässigtem Preis lösen.
Durch das Lösen von 4, 10 oder mehr unpersönlichen Tageskar-
ten kann jedes '/2-Preis-Abonnement für frei wählbare Tage in ein
vollwertiges Generalabonnement erweitert werden.

Kmm'erwrtg von FaArrâV/ern. Die Reisenden können bei allen bedien-
ten Stationen der SBB und einigen konzessionierten Bahnunter-
nehmungen Fahrräder mieten. Nähere Auskunft erteilen die Sta-
tionen.

Äeisege/rä'cA:

Als Rmegepäcfc zugelassen sind Gegenstände, die für Reisezwecke
bestimmt und leicht zu handhaben sind. Die Höchstmasse sind
beschränkt und das Höchstgewicht beträgt 90 kg je Gepäckstück.
Reisegepäck ist nach Möglichkeit am Vortag des Reiseantrittes
aufzugeben. Wird die Beförderung mit einem bestimmten Zug ge-
wünscht, so ist das Gepäck mindestens 30 Minuten vor der fahr-
planmässigen Abfahrtszeit aufzugeben. Reisegepäck wird mit Re-
gional- und Schnellzügen befördert. Züge, mit denen die Beförde-
rung von Reisegepäck ausgeschlossen oder beschränkt ist, sind im
Fahrplan angegeben.

Ge/röcA/racAr. Unabhängig von der Beförderungsstrecke wird je Ge-
päckstück und je 30 kg ein fester Preis erhoben. Das Gepäck reist
günstiger, sofern bei der Aufgabe ein für die Beförderungsstrecke
gültiger Fahrausweis vorgewiesen werden kann.

Güter

JEagert/az/wng; Die SBB verfügen über 70 verschiedene Wagentypen
in einem Park von rund 25 000 Güterwagen. Diese Wagen stehen
den Kunden für Transporte im In- und Ausland zur Verfügung.
Für den Be- und Entlad profitiert der Kunde von einer Frist von
je 8 Geschäftsstunden.

Rom&zmerte 7><wij/?orte: Der kombinierte Verkehr ist eine Angebots-
ergänzung zum Wagenladungsverkehr und erlaubt eine sinnvolle
Zusammenarbeit mit anderen Verkehrsträgern (Strasse, Schiff).
Unter kombiniertem Verkehr versteht man:
- Transport von Gross-Containern

- Transport von Strassenfahrzeugen (Huckepack)

SYücfcgüter: Stückgüter sind Sendungen mit einem oder mehreren
Gutstücken und einem Höchstgewicht von max. 2000 kg je Stück.
Stückgüter werden als Frachtgut mit Güterzügen, als Schnellgut in
Schnellgüterzügen oder als bevorzugtes Schnellgut (verderbliche
Güter) in Regional- oder Schnellzügen befördert.

ßa/iH-Cam/onnage-Dzms/: Für rund 95% der schweizerischen Bevöl-
kerung (rund 5600 Ortschaften) stellen die offiziellen Camion-
neure das Bindeglied zwischen Domizil und nächstgelegenem
Bahnhof dar. Sie besorgen die Zu- und Abfuhr sowohl von Stück-
gütern als auch von ganzen Wagenladungen.
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